
Anlage 5

Liefer-
jahr

Gruppe
Aufschlag auf den 

Arbeitspreis *

Referenzpreis
Energiebeschaffu

ng 
12.05.2026 ** 

Summe
Arbeit 

Jahreskosten
Energielieferung

(netto)

[ct/kWh] [ct/kWh] [kWh/a] [€/a]

2027 RLM 0,00 ct/kWh 9,32 ct/kWh 3.650.000,00 340.187,30 €

Zuschlag Ökostrom 66 % Neuanlagenquote 0,00 ct/kWh 3.650.000,00 0,00 €

3.650.000,00 340.187,30 €

Angabe in Prozent

Toleranzband Mehr 
und Minderbedarf an 
elektrischen Strom

Der Aufschlag auf den 
Arbeitspreis bleibt 
unverändert bei einem 
Minderbedarf an 
elektrischen Strom; Für 
einen Minderbedarf gilt § 
10 Abs. 12 des Vertrages

0,00%

Der Aufschlag auf 
den Arbeitspreis 
bleibt unverändert 
bei einem 
Mehrbedarf an 
elektrischen 
Strom; Für einen 
Mehrbedarf gilt § 
10 Abs. 12 des 
Vertrages.

Mengenmehrung 
durch neue 
Abnahmestellen

Der Aufschlag auf den 
Arbeitspreis bleibt 
unverändert für 
Mehrmengen neuer 
Abnahmestellen bis zur 
nebenstehenden 
Prozentangabe der 
angenommene 
Liefermenge. Für einen 
Mehrbedarf gilt § 10 Abs. 
12 des Vertrages 
entsprechend.

0,00%

** Vorgegebener Referenzpreis vom 12.05.2026 gemäß der Leistungsbeschreibung

RLM - Registrierende Leistungsmessung

06:00 Uhr bis 21:00 Uhr

21:00 Uhr bis 06:00 Uhr

Hochtarifzeit (HT)
Niedertarifzeit (NT)
Für alle anderen Preisgruppen gelten die Schaltzeiten des jeweiligen Netzbetreibers.
Sofern keine gesonderten Arbeitspreise für die Niedertarifzeit (NT) vereinbart ist, gelten für die Arbeit (NT) ebenfalls die Arbeitspreise (HT). 

Für Abnahmestellen 
ohne Tarifschaltung 
(insbesondere RLM) 

gelten folgende 
Schaltzeiten:

* Der Aufschlag auf den Arbeitspreis umfasst die Strombeschaffung, die nach dem Vertrag unter Leistungsbeschreibung geschuldete 
Dienstleistung sowie die Abrechnung.

gesamt, netto

0,00%

Angabe in Prozent
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